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Limitatio - die Katasteruermessung im lmperium Romanum

,,Auf den Spuren der Römer", unter diesen Leitsatz stellte der VDV-

Arbeitskreis ,,Geschichte des Vermessungswesens" seine Tagung im

Oktober 1987 inTrier, der ehemaligen Hauptstadt des weströmischen

Reiches. Zu den bedeutendsten Spuren römischer Landmessung zählen

die umfangreichen Limitationen der Kaiserzeit. rVegen ihrer starken

Berufsbezogenheit ist diese Katastervermessung ein lohnendes For-

schungsobjekt für den Vermessungsingenieur. Auf der Arbeitstagung

wurde in zwei Vorträgen aufgezeigt, wie und mit welchen Geräten die

Landmesser einst die Limitationen durchführten. Die anschließende

Diskussion zeigte ein besonderes Interesse der Vermessungsingenieure

an der Arbeit ihrer Vorgänger' Mit diesem Aufsatz komme ich dem
'$üunsch vieler Teilnehmer nach, die Limitationen noch einmal in ihren

wesentlichen Teilen darzustellen.

1 Das Koordinatenkreuz als Grundlage der Vermessung

Römische ,,Limitatio" (limitieren : begrenzen) ist die Aufteilung des

Nutzlandes durch Vermessung. Nachfolgende Numerierung und zeich-

nerische Darstellung der vermessenen Grundstücke sowie die Kom-

mentierung des Grundeigentums bilden den amtlichen Nachweis des

Grundbesitzes - ähnlich dem heutigen Kataster und Grundbuch' Dieses

Verfahren stellte den Ordnungsrahmen, ohne den die Aufteilung, Ver-

waltung und Besteuerung des Grundeigentums im ständig sich vergrö-

ßernden römischen \Weltreich nicht möglich gewesen wäre'

Grundlage der Vermessung war das mit der Groma abgesteckte Koordi-

natenkreuz [1]. Die Hauptachsen des Kreuzes bildeten der kardo maxi-

mus von Süd nach Nord sowie der decumanus maximus von'S?est nach

Ost (Bild 1). Ihr rechtwinkliger Schnittpunkt - Standpunkt der Groma

- stellte das Vermessungszentrum und war der Nullpunkt eines Koordi-

natensystems, wie es noch von Soldner her bekannt ist [2]. Bei der

weiteren Stückvermessung erfolgte vom Koordinatenkreuz aus die Ab-

steckung von gieich großen Quadraten, die man Zentltien nannte, weil

sie einhundert kleinere Flächeneinheiten umfaßten (Bild 2). Mit der

rasterförmigen Aufteilung des Nutzlandes in Zenturien sowie der ein-

heitlichen Numerierung derselben entwickelten die römischen Land-

S

Bild 1

Das Koordinatenkreuz als Grundlage der Vermessung

messer bereits vor zweitausend Jahren ein Katastermodell nach recht-

winkligen Koordinaten.

2 Sicherung der Grenzen

Die Zenturiengrenzen (limites) wurden neben Grenzsteinen auch durch

Straßen, !üege, \Wassergräben und Mauern gesichert. Die weitere Auf-

teilung der Zenttrien durch Zwischenlimites (limites intercivisi) er-

folgte durch kleinere '$?ege, Steine, Gräben, Hecken und Bäume. Für

die Straßen und '$üege waren bestimmte Breitenmaße vorgegeben, wie

Zrhlen a:us augusteischer Zeit belegen. Sie betrugen für den cardo 20

Fuß, für den decumanus 40 Fuß, für die limites quintari (jeder fünfte

Veg) 12 Fuß und für a1le übrigen !üege 8 Fuß. Diese für die gesamte

Limitation einheitlich festgelegte Systematik der Vermessung sowie der

Auf- und Einteilung des Grundbesitzes schloß damit Grenzstreitigkei-

ten aus und etmögiichte die problemlose Übergabe einzelner Grund-

stücke bei Besitzerwechsel.

3 Die zeichnerische Darstellung

Der Grundbesitz des römischen \fleltreiches wurde vom Staat zentral

registriert und ver*'altet, jedes andere Verfahren wäre unrömisch gewe-

sen. Die wichtigsten Unterlagen hierzu bildeten die formae (: zeichne-

rische Darstellung). Sie umfaßten jeweils das Gebiet einer Limitation,

wie die in Bild 3 gezeigten Fragmentfunde von Orange in Frankreich

belegen [3]. Als Zeichenträger dienten Marmor- und Bronzetafeln. Die

formae beinhalten das numerierte Zenturiennetz, dessen Topographie

sowie die assignierten Landlose (Assignation : Landzuweisung) mit

den Namen der Grundeigentümer' ,,Die formae eines Territoriums war

das offizielle Dokument der Bodenverteilung, bezeugte den Rechtsmo-

dus der Kolonie bzw. der Gemeinde, gab das topographische Bild der

Landschaft wieder und war die iuristische Grundlage in Besitz-, nicht

aber in Grenzkontroversen" [4]. Bis zu den Funden von Orange - über

3OO Marmorplattenfragmente, die ein Gebiet von mehreren formae

umfaßten - war die Limitationsforschung im $/esentlichen nur auf

wenige Schriftquellen (2. B. die Schriften der römischen Feidmesser)
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Bitd 3
Fragmente der Limitation von Orange

mit der Kreuzung von kardo und decumanus (nach Dilke)

o,o 355,20 n
= 10 actus

Bild 4
Übersicht der altrömischen Fiächenmaße

71O,40 n
= 20 actus

sowie einzelnen archäologischen Funden angewiesen, die nur eine

theoretische Vorstellung zu diesem Fachgebiet vermitteln [5]'

4 Die Orientierung des Koordinatenkreuzes und die Bedeutung

der Luftbildmessung tür die Limitationslorschung

Folgt man den Schriftstellern der Antike, dann war für das Koordina-

,.rkr..rt eine Nordorientierung vorgesehen. Ein vergleichendes Stu-

dium der Limitationen der Kaiserzeit zeigt, daß nur einige direkt nach

Norden orientiert sind' Luftbildmessungen - seit etwa 5O Jahren bedeu-

tendes Hilfsmittel für den Nachweis und die Erforschung römischer

Limitationen - machen diesen Sachverhalt besonders deutlich' Sie be-

weisen zudem, daß zwischen den einzelnen Limitationen kein geodäti-

scher Zusammenhang besteht [6]' Mittlerweile liegen von vielen Gebie-

ten des ehemaligen \Weltreiches Luftbilder vor' Sie zeigen wie im

Röntgenbild die im Erdreich verborgenen Limitationsspuren und er-

möglichen in der Auswertung die kartenmäßige Rekonstruktion der

.lr""n V".-.rrrrng. In den Luftbildern ist einwandfrei zu erkennen, daß

für die Orientierung des Koordinatenkreuzes vor a11em praktische und

topographische Gesichtspunkte maßgebend waren' Das sind Einhal-

t,r.rg-d.t Küstenlinie, Lage und Richtung des Kulturlandes in den

großen Ebenen sowie das 'Wege- und tWassernetz' Die Fragmente von

ör"tg. t..d..,tlichen ebenfalls diesen Sachverhalt, denn z*ischen den

dort arrf engstem Raum nachgewiesenen Limitationsnetzen besteht

Limitationsnetze im Gebiet von Angnon-Orange (nach Piganiol)

keine einheitliche Richtungsorientierung [7]. Daraus kann man folgern,

daß die formae nicht als Grundlage für die Herstellung der'Weltkarte

des Agrippa dienten, die zur Zeit des Augustus erfolgte [8]. Römische

Kartographie war immer nur zweckgebunden, das beweisen Stadtpläne,

formae, -Wegekarten (tabula peutingriana) sowie auch die Seekarten

(portolane), vrobei nur letztere von ihrer Funktion her eine geodätische

Genauigkeit verlangen [9].

5 Die Zenturie als Flächeneinheit der Landaufteilung

Die Zenturie (lat. centuria) hat im überlieferten Schriftgut der Römer

eine zweifache Bedeutung. Sie ist eine Hundertschaft des römischen

Heeres und auch ein Flächenmaß, das 1OO Ackerlose zu je zwei Joch

umfaßt. Zwischen den \(ortbedeutungen besteht ein Zusammenhang,

der die Ratio der Römer verdeutlicht, denn in den Militärkolonien

wurden bei der Assignation einer Hundertschaft ieweils ein Grundstück

zugewiesen, das eine Fläche von 100 gleichgroßen quadratischen Flur-

stücken enthielt. Diese centuria (= 4OO actus) bestand aus 100 herida

(1 herida - 4 actus). Danach standen für einen Legionär 4 actus : rund

5 OOO m2 Nutzland zur Verfügung. Die Seitenlänge des actus beträgt

120 Fuß (: 35,52m), er biidet die Grundeinheit für alle weiteren

Flächenmaße, wie Bild 4 zeigt.Der actus ist keine römische Erfindung'

Er ist bereits im 6. Jh. v' Chr. bei der griechischen Kolonisation

nachgewiesen.

Im Gegensatz zur allgemein üblichen Aufteilung in Quadraten weisen

einige Limitationen eine nach Rechtecken auf' Bild 5 zeigt unter der

Stadt Orange eine solche Aufteilung. Vermessung und Ordnung des

Grundbesitzes im römischen lWeltreich wird vielfach auch unter dem

Begriff ,,Centuriation" behandelt. Das beweist die bedeutende Funk-

tion, die der Tenturie bei der Limitation zukam [10].

I t ""t". 
als Längenmaß = 35,52 n

1 actus = 1252 m'1

1 iugerum - 2523 n2
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6 Zusammenlassung

Der Beitrag behandelt in gestraffter Form nur die wesentlichen Grund-

lagen und Zusammenhänge der römischen Limitation der Kaiserzeit'

Die Bedeutung der Luftbildmessung wurde besonders hervorgehoben,

da mit ihrer Hilfe erst in den letzten Jahrzehnten eine exakte Limita-

tionsforschung möglich ist. Die perfekte Systematik und Organisation,

mit der die römischen Landmesser ihre umfangreichen Limitationen

ausführten, zeigen deren Können und eine Rationalität, die auch heute

noch Hochachtung verdient.

Die im Literaturnachweis aufgeführten Beiträge ermöglichen dem inter-

essierten Fachmann weitere, umfassendere und detailliertere Forschun-

gen zu diesem Sachgebiet. Die übergeordnete Bedeutung der Limitation

für die Verwaltung des römischen Süeltreiches macht U' Heimberg

besonders deutlich: ,,Die Limitation ist ein eindrucksvolles Rad im

Getriebe der Methoden, die das Ziel hatten, eine $?elt in den Griff zu

bekommen und sie zu beherrschen" [4]'
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In der Arbeit von U. Heimberg [4] sind zahlreiche Luftbilder wiedergege-
ben, die diesen Zusammenhang deutlich belegen.
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DI(UDC 001 Wissenschaft und Kennt-
nisse im allgemeinen. Terminologie

DtN 2333 12.87

Fachwörterbücher; Stufen der Ausarbei-
tung
(Ersatz für die im Januar 1986 zurückge-
zogene Ausgabe 09.74)
Vomormcharakter aufgehoben; lnhalt
grundlegend überarbeitet: Einsatz von
D ate n ve ra rbe i tu n g be rü cks i chti gt.

DIN 2340 12.87

Kurzformen für Benennungen und Na-
men; Bilden von Abkürzungen und Er-
satzkürzungen; Begriffe und Regeln
(Ersatz für Ausgabe 03.77)
I nhalt g ru nd lege nd überarbe itet.

DI(UDC 52 Vermessungswesen. Geodä-
sie
E DIN 18723r 1 01.88

Feldverfahren zur Genauigkeitsuntersu-
chung geodätischer lnstrurnente; Allge-
meines
(Vorgesehen als Ersatz für Ausgabe
07.75)
Einsprüche bis 30. 04. 1988
lm Hinblick aul DIN 18 709 T 4 vollstän'
dig überarbeitet.

ß7231 2 01.88

Feldverf ahren zur Genauigkeitsuntersu-
chung geodätischer lnstrumente; Nivel-
liere
(Vorgesehen als Ersatz für Ausgabe
08.75)
Ei nsp rü ch e bis 30. 04. 1988
Entsprechend der in DIN 18723 T 1

festgelegten Begriffe vollständig überar'
beitet.

18723r 3 01,88

Feldverfahren zur Genauigkeitsuntersu-
chung geodätischer lnstrumente; Theo-
dolite
Ei nsprüche bis 30. 04. 1988

18723r 4 01.88

Feldverfahren zur Genauigkeitsuntersu-
chung geodätischer lnstrumente; Opti-
sche Distanzmesser
(Ersatz für Norm-Entwurf Ausgabe
12.78).
Einsprüche bis 30. 04. 1988

E DIN

E DIN 18 723 T 5 01 .88

Feldverfahren zur Genauigkeitsuntersu-
chung geodätischer Instrumente; Lotin-
strumente
(Vorgesehen als Ersatz für Ausgabe
04.83)
Einsprüche bis 30. 04. 1988
Entsprechend der in DIN 18723 T 1

festgelegten Begriffe vollständig überar-
beitet.

E DtN 18 723 T 6 01.88

Feldverfahren zur Genauigkeitsuntersu-
chung geodätischer lnstrumente; Elek-
trooptische Distanzmesser für den Nah-
bereich
(Ersatz {ür Norm-Enwvurf Ausgabe
10.85)
Einsprüche bis 30. 04. 1988

E DIN 18 723 T 7 01 ,88

Feldverfahren zur Genauigkeitsuntersu-
chung geodätischer lnstrumentei Ver-
messungskreisel
Ei nsprüche bis 30. 04. 1988

DICUDC 651 Bürowesen. Büroarbeiten
E VDI 5001 12,87 Bürokommunikation; Ma-

nagement der Bürokommunikation
Einsprüche bis 30. 06. 1988

E VDt 5003 12.87

Bürokommunikation; Methoden zur Ana-
Iyse und Gestaltung von Arbeitssyste-
men im Büro
Ei nsprüche bis 30, 06. 1988

E VDt 5015 12.87

Bürokommunikation; Technikbewertung
der Bürokommunikation
Ei nsprüche bis 30, 06. 1988

DICUDC 651.2 Büro- und Datentechnik
E DtN 33 859 01.88

Büro- und Datentechnik; ldentifikations-
karten; Nationales Numerierungssy-
stem, Registrierung und Anwendung
Ei nsprüche bis 30. 04. 1988

Dl(/UDC 681.3 Datenverarbeitung
(einschl. Datenschutz)

DIN 31 632 12.87

Begleitformular für Magnetbänder zum
Datenaustausch

Dl(UDC 681.3.04: 800 Programmierspra-
chen
K DtN tSO 8485

lnformationsverarbeitung ; Programmier-
sprache APL
Einsprüche bis01 .03. 1988

DICUDC 681.327.1 Ein- und Ausgabege-
räte

DtN 66 236 r 2 12.87

Schrift SC für maschinelle Zeichener-
kennung; Anordnung und Darstellung
der Zeichen auf dem Zeichenträger
(Ersatz für die im Januar 1 986 zurückge-
zogene Ausgabe 07.78)
Vornormcharakter aufgehoben; im Ab-
schnitt 5.1 einen Vorbehalt zu den Tole-
ranzangaben der Tabelle 3 aufgenom-
men; Tabelle 3: Bei der Schriftgröße
SC 0 die Grenzabmaße für die Breite a
von x0,06 in !0,04 mm geändeft; re-
daktionell überarbeitet.

DtN 66 236 r 5 12.87

Schrift SC für maschinelle Zeichener-
kennung; Anforderung an Zeichenträger
und gedrucktes Zeichen
(Ersatz für die im Januar 1 986 zurückge-
zogene Ausgabe 08.79)
Vornormcharakter aufgehoben: Ab-
schnitt 5 ,,Anbringung und Zugänglich-
keit des Zeichens" und Abschnitt 6
,,Druckfarbe" sind entfallen;" redaktio-
nell überarbeitet.

V = Vornorm
E : Entwurf
K = Kurzverfahren nach DIN 820 Teil 4
B = Beabsichtigte Zurückziehung (BV +

einer Vornorm, BE + eines Entwurfs)
Z = Zurückziehung (ZV + einer Vornorm,

ZE + eines Entwurfs)
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